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Neue Strafrechtswissenschaft Heft 2/2026 

    

Das Mordmerkmal der Heimtücke bei 
schwelenden Konfliktlagen 

BGH, Urteil vom 24.9.2025 – 5 StR 423/25 

mit einer Anmerkung von Jennifer Grafe*

 

A. Sachverhalt 

[1] Das Landgericht hat den Angeklagten wegen Totschlags zu einer Ju-
gendstrafe von fünf Jahren verurteilt. Die Staatsanwaltschaft erstrebt 
mit ihrer auf die Verletzung materiellen Rechts gestützten Revision eine 
Verurteilung des Angeklagten wegen Mordes. Das vom Generalbundes-
anwalt vertretene Rechtsmittel hat weitgehend Erfolg. [...] 

[3] Sowohl der seit seiner Strafmündigkeit vielfach jugendstrafrechtlich 
in Erscheinung getretene Angeklagte und seine rechtskräftig wegen Kör-
perverletzung mit Todesfolge verurteilten Mittäter als auch die drei-
köpfige Gruppe um den Geschädigten betätigten sich als Verkäufer im 
florierenden Drogenhandel am K. Tor in B. Das Verhältnis der in die 
Rauschgiftgeschäfte involvierten Gruppierungen war untereinander von 
schwelenden Konflikten und hoher Gewaltbereitschaft geprägt. 

[4] Am Abend und in der Nacht des 21. Juni 2024 kam es zwischen beiden 
Gruppen zu zunächst verbal geführten und dann mit Gewalt ausgetrage-
nen Auseinandersetzungen. Anlass hierfür war ein Streit um zehn Euro, 
deren Bezahlung der Anführer der Gruppe des Angeklagten gegen den 
Geschädigten wegen der Überlassung von Betäubungsmitteln auf Kom-
missionsbasis gefordert hatte. Ebenso wie um das Geld ging es dem An-
führer um eine Machtdemonstration. Nachdem der Geschädigte gegen 
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ihn handgreiflich geworden war, drohte dieser ihm Rache und Schläge 
für das nach dessen Empfinden ehrverletzende und herabwürdigende 
Verhalten an. Das von ihm sichtbar mitgeführte Messer setzte er nicht 
ein. Eine Lösung des Konflikts erzielten die Kontrahenten in der Nacht 
nicht. Der Geschädigte rechnete daher mit einem weiteren Angriff der 
Gruppe des Angeklagten. 

[5] Gegen 13 Uhr des nächsten Tages betraten der Geschädigte und seine 
beiden Gefährten den U-Bahnhof K. Tor und gingen vom westlichen Ende 
kommend zur Mitte des Bahnsteigs auf der Seite für die Züge in Richtung 
H. straße, der in diesem Bereich mit einer zu einer Baukonstruktion ge-
hörenden Sperrholzwand von dem Bahnsteig zu den in Gegenrichtung 
fahrenden Zügen getrennt war. Dort blieben sie stehen und warteten. Un-
mittelbar danach betraten der Angeklagte und seine beiden Mittäter das 
andere Ende des Bahnsteigs. Während der Angeklagte auf der gegen-
überliegenden Bahnsteigseite lief, gingen seine Mittäter auf der Seite, auf 
der die Gruppe um den Geschädigten wartete. Als sie diese bemerkten, 
wechselten sie sofort die Bahnsteigseite zu dem Angeklagten, sodass we-
gen der Sperrholzwand der Geschädigte und seine Begleiter weder sie 
noch den Angeklagten sehen konnten. Diese kamen überein, die Gelegen-
heit zu nutzen, um sich bei dem Geschädigten für die von ihrem Anführer 
empfundene Ehrverletzung vom Vorabend zu revanchieren. Ihr Anführer 
wollte den Geschädigten einschüchtern und ihm gegenüber Stärke und 
eigene Macht demonstrieren. Der Angeklagte und der weitere Mittäter 
wollten ihn darin unterstützen. Sie fassten den Plan, ihr zwischen den 
Bahngleisen und der Sperrholzwand stehendes Opfer aus beiden Rich-
tungen einzukreisen. Während seine Mittäter von vorne offensiv und mit 
Messer und Reizgasspray bewaffnet auf den Geschädigten zugehen soll-
ten, um dessen Aufmerksamkeit zu binden, sollte der Angeklagte ihn von 
hinten mittels einer von ihm mitgeführten Glasflasche und seines Mes-
sers angreifen und verletzen. 

[6] Sie gingen auf der von der Gruppe um den Geschädigten abgewandten 
Bahnsteigseite bis zu der diese von der anderen Seite des Bahnsteigs 
trennenden Sperrholzwand. Während der Angeklagte dort in Wartestel-
lung blieb, gingen seine Mittäter weiter den Bahnsteig entlang zum hinte-
ren Ende der Sperrholzwand. Anschließend traten sie aus dem Sicht-
schutz hervor und gingen unmittelbar und sichtbar mit einem Klappmes-
ser und einem Reizgasspray bewaffnet auf den dicht an dieser Ecke der 
Wand mit seinen Begleitern wartenden Geschädigten zu, die bis dahin 
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weder den Angeklagten noch seine Mittäter bemerkt hatten. Beim An-
blick der Angreifer wich der Geschädigte sofort rückwärts nach hinten 
aus. Der Angeklagte, der ebenfalls hinter der Sperrholzkonstruktion her-
vorgetreten war, nahm nun Anlauf, holte mit einer Glasflasche in der 
Hand mit dem rechten Arm weit aus und schlug mit der Flasche in Rich-
tung des Kopfes des Geschädigten. Da dieser sich in diesem Moment in 
Richtung des Angeklagten umdrehte, um vor den beiden von ihm wahr-
genommenen Angreifern zu flüchten, ging der Schlag fehl. 

[7] Spätestens jetzt entschloss sich der uneingeschränkt schuldfähige 
Angeklagte, den Geschädigten mit seinem für einen Angriff bereitgehal-
tenen Messer heftig in die Herzgegend zu stechen. Er erkannte, dass der 
Geschädigte durch solch einen Stich getötet werden könnte und fand 
sich damit ab. Er beabsichtigte, damit den Anführer seiner Gruppe zu un-
terstützen und zu helfen. Es war ihm bewusst, dass dieser mit dem An-
griff auf den Geschädigten seine Stellung als Zwischenhändler gegen-
über den Straßenhändlern verteidigen und seine Macht demonstrieren 
wollte. Es ging dem Angeklagten zudem darum, vor dem Anführer seiner 
Gruppe gut dazustehen, sich bei dem älteren, im Drogenhandel etablier-
ten Händler beliebt zu machen, dessen Anerkennung zu gewinnen und 
sich in der Drogenszene einen Namen zu machen. Nur etwa eine halbe 
Sekunde nach dem fehlgegangenen Schlag mit der Flasche versetzte der 
Angeklagte dem überraschten Geschädigten mit Tötungsvorsatz einen 
wuchtigen Messerstich in die linke Brust. Der Geschädigte verstarb trotz 
schneller notärztlicher Hilfe noch vor Ort. [...] 

[9] Das Landgericht hat sich davon überzeugt, dass der Angeklagte den 
Geschädigten vorsätzlich getötet hat. Es hat sich indes nicht imstande ge-
sehen, das Vorliegen von Mordmerkmalen im Sinne des § 211 Abs. 2 StGB 
zu bejahen. „In dubio pro reo“ sei vom Fehlen der für die Annahme von 
Heimtücke notwendigen Arglosigkeit auszugehen, weil der Geschädigte 
aufgrund der Auseinandersetzungen am Abend vor der Tat zur Tatzeit 
mit einem Angriff durch die Gruppe des Angeklagten gerechnet habe. Aus 
niedrigen Beweggründen habe der Angeklagte nicht gehandelt, weil er 
mit der Tat auch seinem „Freund“ und Anführer seiner Gruppe habe 
„helfen“ wollen. Dieses Tatmotiv stehe nicht auf tiefster sittlicher Stufe, 
sondern erscheine menschlich nachvollziehbar. Das Landgericht hat den 
Angeklagten daher lediglich des Totschlags nach § 212 Abs. 1 StGB schul-
dig gesprochen. 



 

 NSW 2026, 165–174 Jennifer Grafe 

 

168 

 

B. Aus den Gründen 

[11] Das Landgericht hat ein heimtückisches Handeln des Angeklagten 
rechtsfehlerhaft verneint. 

[12] a) Heimtückisch handelt, wer eine zur Tatzeit beim Opfer beste-
hende Arg- und Wehrlosigkeit bewusst zur Tat ausnutzt. Arglos ist, wer 
sich eines Angriffs nicht versieht; wehrlos ist derjenige, dessen Verteidi-
gungsfähigkeit aufgehoben oder erheblich eingeschränkt ist. Die Wehr-
losigkeit muss sich als Folge der Arglosigkeit darstellen. Heimtückisches 
Handeln erfordert kein „heimliches“ Vorgehen. Das Opfer kann auch 
dann arg- und infolgedessen wehrlos sein, wenn der Täter ihm zwar of-
fen feindselig entgegentritt, die Zeitspanne zwischen dem Erkennen der 
Gefahr und dem unmittelbaren Angriff aber so kurz ist, dass keine Mög-
lichkeit bleibt, dem Angriff etwas Wirkungsvolles entgegen zu setzen. 
Maßgebend für die Beurteilung ist die Lage bei Beginn des ersten mit Tö-
tungsvorsatz geführten Angriffs (vgl. BGH, Beschluss vom 28. Juni 2016 – 
3 StR 120/16, NJW 2016, 2899; Urteile vom 11. Mai 2022 – 5 StR 361/21, 
NStZ-RR 2022, 277, 279; vom 1. Februar 2024 – 4 StR 287/23, NStZ 2025, 
152, 153). Eine auf früheren Aggressionen und einer feindseligen Atmo-
sphäre beruhende latente Angst des Opfers steht der Annahme von Arg-
losigkeit nicht entgegen; denn es kommt darauf an, ob es gerade im Tat-
zeitpunkt mit Angriffen auf sein Leben gerechnet hat (vgl. BGH, Urteil 
vom 15. November 2017 – 5 StR 338/17, NStZ 2018, 97, 98 mwN; 
ausf. MüKo-StGB/Schneider, 5. Aufl., § 211 Rn. 151 ff.). 

[13] b) Gemessen daran ist die Ablehnung einer heimtückischen Tötung 
rechtsfehlerhaft. Das Landgericht hat bei seinen rechtlichen Erwägun-
gen den rechtlichen Maßstab verkürzt und deshalb bei der konkreten 
Prüfung des Mordmerkmals nicht alle relevanten Tatsachen berücksich-
tigt. 

[14] Die Jugendkammer hat die Arglosigkeit allein mit der Begründung 
verneint, dass der Geschädigte aufgrund eines schwelenden Konfliktes 
mit der Gruppe des Angeklagten, der am Vorabend der Tat zu einer ge-
walttätigen Auseinandersetzung geführt hatte, am Tattag mit einem kör-
perlichen Angriff von deren Seite gerechnet habe. Bei Opfern, die auf 
Grund von bestehenden Konfliktsituationen oder früheren Bedrohungen 
dauerhaft Angst um ihr Leben haben, kann ein Wegfall der Arglosigkeit 
aber erst dann in Betracht gezogen werden, wenn für sie ein akuter An-
lass für die Annahme bestand, dass der ständig befürchtete Angriff auf 
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ihr Leben oder ihre körperliche Unversehrtheit nun unmittelbar bevor-
stehe (vgl. BGH, Urteile vom 4. Dezember 2024 – 2 StR 352/24 Rn. 26; 
vom 30. August 2012 – 4 StR 84/12, NStZ 2013, 337, 338). 

[15] Dies verkennend hat das Landgericht bei der Prüfung hierfür we-
sentliche Umstände außer Acht gelassen: Das listige Vorgehen der An-
greifer glich einem Anschleichen. Der Geschädigte nahm die bewaffne-
ten Mittäter des Angeklagten, die mit ihrem Vorgehen seine Aufmerksam-
keit binden sollten, um dem Angeklagten einen Angriff von hinten zu er-
möglichen, erst wenige Augenblicke vor dem tödlichen Messerstich 
wahr. Die Tat fand am hellichten Tag an einem zentralen innerstädti-
schen U-Bahnhof statt. Der Geschädigte war deshalb von dem Angriff 
„überrascht“. Tatsächliche Anhaltspunkte, dass der Geschädigte in der 
konkreten Tatsituation mehr als eine bloß latente Furcht vor einem An-
griff durch den Angeklagten und seine Mittäter hatte, lassen sich den Ur-
teilsgründen hingegen nicht entnehmen. Die unter – zudem vorschnel-
ler – Anwendung des Zweifelssatzes begründete Annahme des Landge-
richts, der Geschädigte habe zur Tatzeit mit einem solchen gerechnet, 
entbehrt daher einer tatsächlichen Grundlage. Die Ablehnung der Arglo-
sigkeit ist mithin nicht tragfähig begründet (vgl. BGH, Urteil vom 23. Juli 
2020 – 3 StR 77/20 Rn. 11 ff.). 

[16] 2. Das Landgericht hat das Vorliegen niedriger Beweggründe rechts-
fehlerhaft abgelehnt. 

[17] a) Ein Beweggrund ist dann niedrig, wenn er nach allgemeiner sittli-
cher Würdigung auf tiefster Stufe steht und deshalb besonders verach-
tenswert ist. Ob dies der Fall ist, beurteilt sich aufgrund einer Gesamt-
würdigung, welche die Umstände der Tat, die Lebensverhältnisse des 
Täters und seine Persönlichkeit einschließt. Für die Beurteilung eines 
Beweggrundes sind die Wertevorstellungen der Rechtsgemeinschaft der 
Bundesrepublik Deutschland maßgeblich. Spielen bei der Tat mehrere 
Motive eine Rolle („Motivbündel“), muss das Tatgericht sämtliche wirk-
mächtigen Elemente einbeziehen und prüfen, ob der die Tat prägende 
Handlungsantrieb einen niedrigen Beweggrund darstellt. Lässt sich kein 
dominantes Motiv feststellen, ist ein Handeln aus niedrigen Beweggrün-
den anzunehmen, wenn sämtliche denkbaren Motive auf sittlich tiefster 
Stufe stehen (vgl. BGH, Urteil vom 27. März 2024 – 5 StR 446/23, 
NStZ 2025, 154 f. mwN). 
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[18] b) Gemessen daran hält die Ablehnung einer Tötung aus niedrigen 
Beweggründen der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. 

[19] Nach dem Tatplan sollte durch den Angriff auf den Geschädigten die 
Macht der Gruppe des Angeklagten demonstriert und die Ehre ihres An-
führers wiederhergestellt werden. Dessen bewusst wollte der Ange-
klagte durch seinen Tatbeitrag seinen „Freund“ und Anführer der 
Gruppe hierbei unterstützten und helfen, um dadurch dessen Anerken-
nung zu erlangen. Außerdem bezweckte er, sich durch die Tat Respekt 
und Achtung in der Drogenszene zu verschaffen. Welches der Motive für 
den Angeklagten bewusstseinsdominant war, hat das Landgericht nicht 
aufzuklären vermocht. Eines der Tatmotive, nämlich der Beweggrund, 
seinem „Freund“ und Anführer zu helfen, sei indes menschlich nachvoll-
ziehbar und daher nicht als niedrig zu bewerten, eine Tötung aus niedri-
gen Gründen danach ausgeschlossen. 

[20] Das Landgericht hat bei der Würdigung des letztgenannten Motivs 
indes nicht in die Bewertung einbezogen, was der Angeklagte mit seiner 
Hilfeleistung bezweckte: Er wollte durch die Tötung des Geschädigten 
seinen „Freund“ und Anführer dabei unterstützen, eine vermeintliche 
Ehrverletzung zu rächen sowie dessen Stärke und Macht als Zwischen-
händler und damit auch die der ganzen Gruppe gegenüber den (anderen) 
Straßenhändlern zu demonstrieren. Tötungen zur Bestrafung von Kon-
trahenten, zur Machtdemonstration oder zur Ausübung von Selbstjustiz 
rechtfertigen aber regelmäßig die Annahme niedriger Beweggründe 
(vgl. BGH, Urteil vom 27. März 2024 – 5 StR 446/23, NStZ 2025, 154, 
155 mwN). Dem steht nicht von vornherein entgegen, wenn der Täter 
handelt, um einem ihm verbundenen Tatbeteiligten zu Gefallen und zu 
Hilfe zu sein (vgl. BGH, Urteil vom 12. Januar 2005 – 2 StR 229/04, 
BGHSt 50, 1, 8). Das Landgericht hätte sich deshalb nicht lediglich auf 
den Aspekt der „Hilfeleistung“ zurückziehen dürfen. 

[21] Soweit das Landgericht bei der Ablehnung niedriger Beweggründe 
dem Angeklagten zugutegehalten hat, er sei der „Moral“ und Regeln des 
Drogenhandels am K. Tor gefolgt, lässt dies besorgen, dass es einen un-
zutreffenden Maßstab bei der Bewertung von Tatmotiven angelegt hat. 
Denn maßgeblich sind hierbei die Wertevorstellungen der Rechtsge-
meinschaft der Bundesrepublik Deutschland und nicht die Gesetze der 
Straße. [...] 
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C. Würdigung von Jennifer Grafe

Dem Urteil ist sowohl in seinem Ergebnis als auch in seiner Begründung 
zuzustimmen und es bringt eine Relevanz für aktuell viel diskutierte 
Sachverhaltskonstellationen mit sich. Im Einzelnen: 

I. Das Vorliegen der Arglosigkeit bei latenter Angst 

Das Gericht begründet die Bejahung des Heimtückemerkmals damit, 
dass die Arglosigkeit des Opfers nicht bereits dann zu verneinen sei, 
wenn infolge früherer Aggressionen oder einer feindseligen Atmosphäre 
lediglich eine latente Angst bestanden habe. Entscheidend sei vielmehr, 
dass das Opfer im Tatzeitpunkt mit einem Angriff auf sein Leben oder 
seine körperliche Unversehrtheit gerechnet habe. 

Prima facie scheint diese Auslegung der Arglosigkeitsanforderung der 
von der Rechtsprechung grundsätzlich postulierten restriktiven Inter-
pretation des Mordmerkmals der Heimtücke1 entgegenzustehen, der 
sich das Landgericht in der vorinstanzlichen Entscheidung verpflichtet 
sieht. Doch eine derartige vermeintlich restriktive Auslegung führt nicht 
zu einer tatbestandlichen Begrenzung, sondern bewirkt im Gegenteil 
eine erhebliche Privilegierung solcher Täter:innen, die dauerhaft eine 
Aggressions- oder Gefahrenlage aufrechterhalten oder sich gezielt Opfer 
auswählen, die aufgrund struktureller Risikoverteilungen einer ständi-
gen Gefährdung ausgesetzt sind, etwa Berufsrisikoträger oder besonders 
vulnerable Personengruppen. 

Der (durchaus zu kritisierende2) Schutzzweck des Tatbestands besteht 
darin, das bewusste Ausnutzen der Schutzlosigkeit des Opfers, die auf 
dem Vertrauen in die Friedfertigkeit der Täter:innen beruht, zu sanktio-
nieren.3 Die besondere Gefährlichkeit der Tatausführung manifestiert 
sich folglich darin, dass dem Opfer die Möglichkeit genommen wird, sich 
gegen den Angriff zur Wehr zu setzen, wodurch die Tatausführung er-
heblich erleichtert wird.4 

 
1 BGHSt 27, 322, 324; s. auch BVerfGE 45, 187, 262. 
2 Saliger, in Nomos Kommentar StGB, 6. Aufl. 2023, § 211 Rn. 48; Eschelbach, in BeckOK StGB, 
68. Ed. 2026, § 211 Rn. 5. 
3 Sternberg-Lieben/Steinberg, in Tübinger Kommentar StGB, 31. Aufl. 2025, § 211 Rn. 76. 
4 BGHSt 64, 111, 115. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=BGHST&b=64&s=111
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Diesem Schutzzweck läuft es zuwider, wenn die Friedfertigkeit des Op-
fers dadurch beseitigt wird, dass ein:e Täter:in eine dauerhafte Gefah-
renlage etabliert, ohne dass hierdurch zugleich dessen Wehrlosigkeit 
aufgehoben wird. Charakteristisch für eine latente Gefahrenlage ist ihr 
Zwischenstatus zwischen Unbedarftheit und akuter Bedrohung. Zwar ist 
dem Opfer das Risiko eines Angriffs bewusst, doch fehlt es an einer zeit-
lich, örtlich oder situativ konkretisierten Angriffserwartung. Eine perma-
nente Abwehrhaltung wäre unter diesen Umständen mit einer gewöhnli-
chen Lebensführung unvereinbar und kann weder objektiv erwartet 
noch normativ verlangt werden. Gleichzeitig erscheint die Gefahr nicht 
derart unmittelbar, dass eine konsequente Ausrichtung des eigenen Ver-
haltens auf Verteidigung oder Flucht möglich oder zumutbar wäre. Die 
latente Gefährdung bleibt diffus und entzieht sich damit einer gezielten 
Reaktionsmöglichkeit des Opfers. Bei der Beurteilung der Wehrlosigkeit 
geht es eben nicht darum, ob das Opfer abstrakt einen tätlichen Angriff 
auf die eigene Person für möglich halten musste, sondern darum, ob es 
einen solchen Angriff im Tatzeitpunkt tatsächlich erwartete.5 

Das bloße Bewusstsein einer abstrakten oder dauerhaften Gefährdung 
genügt für die Verneinung der Arglosigkeit mithin nicht. Andernfalls 
würde der Schutzbereich des Heimtückemerkmals gerade in denjenigen 
Fällen entleert, in denen das Opfer strukturell gezwungen ist, unter einer 
latenten Bedrohung zu leben. Latente Gefahrenlagen sind daher nicht als 
Indiz gegen, sondern als Ausdruck fortbestehender und gesteigerter 
Schutzlosigkeit zu begreifen. 

Die Entscheidung berührt damit in besonderem Maße aktuell intensiv 
diskutierte Problemfelder. Tötungsdelikte im Kontext häuslicher Gewalt 
sind häufig geprägt von jahrelangen konflikt- und gewaltbelasteten Be-
ziehungen, in denen sich das Opfer dauerhaft in einer latenten Gefähr-
dungslage befindet.6 Vergleichbare latente Gefahrenlagen bestehen auch 
für Einsatz- und Rettungskräfte, insbesondere unter bestimmten örtli-
chen oder zeitlichen Umständen, etwa in der Silvesternacht,7 sowie für 
Angehörige anderer gefahrgeneigter Berufe, etwa für im Auslandseinsatz 

 
5 Küper/Zopfs, Strafrecht Besonderer Teil, 11. Aufl. 2022, Rn. 326. 
6 Rebmann/Meier/Stelly/Thomas/Greven/Lutz, Femizide in Deutschland, https://publikationen.uni-
tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/172346/Femizide%20in%20Deutschland_Forschungs-
kurzbericht.pdf?sequence=1&isAllowed=y (zuletzt abgerufen am 5.1.2026). 
7 Statista, Polizeilich erfasste Fälle von Gewalt gegen Feuerwehr und Polizei in Deutschland nach 
Bundesländern, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1362860/umfrage/angriffe-auf-ein-
satzkraefte-nach-bundeslaendern/ (zuletzt abgerufen am 5.1.2026). 

https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/172346/Femizide%20in%20Deutschland_Forschungskurzbericht.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/172346/Femizide%20in%20Deutschland_Forschungskurzbericht.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/172346/Femizide%20in%20Deutschland_Forschungskurzbericht.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1362860/umfrage/angriffe-auf-einsatzkraefte-nach-bundeslaendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1362860/umfrage/angriffe-auf-einsatzkraefte-nach-bundeslaendern/
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stationierte Soldaten.8 Schließlich legt auch der Anstieg rassistischer 
und queerfeindlicher Gewalt nahe,9 dass sich gewisse Personengruppen 
zumindest an bestimmten Orten regelmäßig einer latenten Gefährdung 
ausgesetzt sehen. Die Annahmen des Landgerichts hätten in all diesen 
Konstellationen zu einer erheblichen Privilegierung derjenigen Täter:in-
nen geführt, die gerade solche latenten Gefahrenlagen gezielt für die Be-
gehung eines Tötungsdelikts ausnutzen. 

II. Der Wertemaßstab für die niedrigen Beweggründe 

Ferner verweist die Entscheidung klarstellend und unter Bestätigung der 
ständigen Rechtsprechung10 darauf, dass die Bewertung von Beweggrün-
den auf der Basis der Vorstellung der deutschen Rechtsgemeinschaft zu 
erfolgen hat. Die hier nach den Vorstellungen des Milieus vermeintlich 
freundschaftliche Hilfe entfernt nicht ihren Unrechtsgehalt, weil nach 
allgemeiner Wertvorstellung ein tödlicher Angriff keine Hilfe bzw. ein so-
zialethisch nachvollziehbares Motiv zu sein vermag.11 Die vorliegende 
Entscheidung unterstreicht diese ständige Rechtsprechung, der auch mit 
Blick auf die aktuelle Femizid-Debatte besondere Bedeutung zukommt, 
da zumindest ein Teil der Femizide mit solchen Überlegungen begründet 
werden, die auf der (niedrigeren) Stellung der Frau in anderen Kulturen 
beruhen. Tötungen, die aus einem vermeintlichen Anspruch auf Kon-
trolle, Besitz oder Wiederherstellung familiärer oder sozialer „Ehre“ be-
gangen werden, wurzeln regelmäßig in einer Missachtung der persona-
len Autonomie des Opfers und offenbaren aus dem Werteverständnis der 
deutschen Rechtsgemeinschaft heraus ein erhebliches sittliches Un-
werturteil.12 Kulturell oder religiös tradierte Normvorstellungen können 
dabei allenfalls als sozialer Deutungshintergrund, nicht jedoch als recht-
lich relevantes Motiv im Sinne einer Relativierung der Tat gelten. Solche 
Beweggründe stehen in einem evidenten Spannungsverhältnis zur Wer-
teordnung des Grundgesetzes und erfüllen typischerweise das Merkmal 

 
8 BGH NJ 2017, 337. 
9 BKA, Bundesweite Fallzahlen politisch motivierter Kriminalität, https://www.bka.de/DE/Un-
sereAufgaben/Deliktsbereiche/PMK/PMKZahlen2024/PMKZahlen2024_node.html (zuletzt abgerufen 
am 5.1.2026). 
10 BGH NStZ 2019, 206, 207; 2025, 154; zust. TK/StGB-Sternberg-Lieben/Steinberg (Fn. 3), § 211 
Rn. 73; krit. NK/StGB-Saliger (Fn. 2), § 211 Rn. 30a. 
11 Eingehend Bona jurisPR-StrafR 23/2025, Anm. 3. 
12 BGH NJW 1980, 537; anders aber ggf. bei Trennungstötungen aus Rache, BGH NStZ 2019, 
518, 519. 

https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/PMK/PMKZahlen2024/PMKZahlen2024_node.html
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/PMK/PMKZahlen2024/PMKZahlen2024_node.html
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der Niedrigkeit, da sie auf einer objektiv verwerflichen Geringschätzung 
des Lebens und der Gleichwertigkeit des Opfers beruhen. 
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